
Prozess gegen Ingo Malm
Verhandlung dauerte zehn Stunden – das Urteil steht noch aus

Engagierter
Helfer oder
notorischer
Straftäter?
Geht es nach der Staatsanwaltschaft,
muss der deutsche Arzt Ingo Malm
für vier Jahre ins Gefängnis und wird
für zehn Jahre des Landes verwiesen.
Geht es nach dem Verteidiger, wird
Malm freigesprochen und erhält eine
Genugtuung von rund 18 000 Franken

ehr als 10 600 Sei-
ten füllen die Akten
zum Prozess gegen
Ingo Malm, der ges-
tern Donnerstag vor
dem Bezirksgericht

Bremgarten stattfand. Immer noch
14 Seiten umfasst die Anklageschrift
der Staatsanwaltschaft, die dem 63-jäh-
rigen deutschen Mediziner unter ande-
rem Betrug, Urkundenfälschung, Ver-
untreuung von Arbeitnehmerbeiträgen
und Quellensteuern, ärztliche Tätigkei-
ten ohne Bewilligung und Misswirt-
schaft vorwirft. Der zentrale Punkt:
Malm soll als Arzt gearbeitet haben,
obwohl ihm die Bewilligung im Herbst
2014 rechtskräftig entzogen wurde.
Zehn Stunden dauerte die Verhand-
lung, danach standen zwei sehr unter-
schiedliche Anträge im Raum.

Die Strafforderungen
Für die Staatsanwaltschaft ist klar:

Ingo Malm ist ein sturer, unbelehrbarer
Delinquent, der sich nicht an die hiesi-
gen Gesetze und Regeln hält, alles bes-
ser weiss, grosse Mühe mit Autoritäten
hat, gegenüber Polizei und Behörden
ausfällig wird, Vorschriften und Verfü-
gungen missachtet und das Vertrauen
von Mitarbeitern, Patienten, anderen
Ärzte und Krankenkassen missbraucht.
Staatsanwalt Karl Knopf verlangte,
Malm sei mit einer Haftstrafe von vier
Jahren zu belegen, für zehn Jahre des
Landes zu verweisen sowie zur Über-
nahme der Verfahrenskosten und der
Anklagegebühr von insgesamt 26 000
Franken zu verpflichten.

Für die Verteidigung ist Ingo Malm
hingegen ein engagierter Arzt, der sich
für das Wohl seiner Patienten einsetzt
und in deren Interesse agiert. Kuhn
forderte für Malm einen Freispruch
oder allenfalls eine bedingte Geldstra-
fe, den Verzicht auf eine Landesverwei-
sung und eine Genugtuung von rund
18 000 Franken für die zwei Monate,
die sein Mandant in U-Haft verbrachte.
Die Staatsanwaltschaft erhebe allge-

M
meine Vorwürfe, die gar nicht Teil der
Anklage seien. Malm sei als Mediziner
verpflichtet, in Notfällen zu helfen –
auch wenn er keine Zulassung als
selbstständiger Arzt mehr habe.

Die Zeugenaussagen
Eine Mutter, die mit ihrem 9-jährigen

Buben an einem Sonntag bei Malm im
Ärztezentrum Mutschellen war, berich-
tete vor Gericht, dieser habe sich als
griechischer Arzt vorgestellt. Sie habe
damals schon Zweifel gehabt, zu Hause
dann im Internet recherchiert und fest-
gestellt, dass Ingo Malm ihr Kind unter-
sucht habe. Der Bub hatte eine stark
geschwollene Lippe, einen heftigen
Ausschlag und klagte über Schmerzen.
Später rechnete Malm die Leistung laut
Anklageschrift auf den Namen des grie-
chischen Arztes ab.

Ein Polizist, der nach einem Rippen-
bruch an einem Sonntag in der Praxis
war, sagte bei der Befragung, er sei von
Malm untersucht und geröntgt wor-
den. Er könne sich nicht mehr erin-
nern, ob sich Malm mit Namen vorge-
stellt habe. Er habe ihm aber Medika-
mente mitgegeben oder ein Rezept aus-
gestellt. Auch dies rechnete der deut-
sche Arzt laut Anklage auf den Namen
des griechischen Kollegen ab.

Malm räumte die Behandlungen ein
und sagte, er sei von eventuell lebens-
bedrohlichen Notfällen ausgegangen.
Aus heutiger Sicht hätte er die Behand-
lung nach der Untersuchung abbre-
chen sollen, als klar geworden sei, dass
keine Lebensgefahr bestehe. Sein Ver-
teidiger André Kuhn sagte, er als zwei-
facher Vater würde es nicht verstehen,
wenn ein Arzt ohne Bewilligung untä-
tig bleiben würde, wenn es einem Kind
ganz offensichtlich nicht gut gehe.

Die Urkundendefinition
Die Staatsanwaltschaft wirft Malm

vor, er habe 60 Medikamentenrezepte
auf den Namen eines anderen Arztes
ausgestellt und mit einer Fantasie-
unterschrift versehen. Dasselbe soll er
auch bei rund 800 Arztberichten getan
haben. Schliesslich habe Ingo Malm als

Geschäftsführer des Ärztezentrums
über 900 Rechnungen im Namen einer
Ärztin und eines Arztes bei Kranken-
kassen einreichen lassen, obwohl beide
nach Rumänien zurückgekehrt seien.
Damit habe er sich der Urkundenfäl-
schung schuldig gemacht, brachte die
Staatsanwaltschaft vor.

Sein Verteidiger stellte infrage, ob
Rezepte, Arztberichte und Rechnungen
überhaupt Urkunden im rechtlichen
Sinn seien. Es sei zudem unklar, wo die
Bereicherungsabsicht von Ingo Malm
bei diesen Fällen erkennbar sei. Dieser
sei davon ausgegangen, dass es für die
Krankenkasse und die Patienten egal
sei, ob ein anderer Arzt das Rezept
oder den Bericht unterschreibe, oder
er dies selber tue. Der Arzt, der nach
Rumänien zurückgekehrt sei, habe von
dort aus Röntgenbilder beurteilt und
somit ärztliche Leistungen erbracht.
Auf den Rechnungen, die auf den Na-
men der Ärztin erstellt wurden, sei mit
einer speziellen Nummer der behan-
delnde Arzt aufgeführt gewesen.

Der Veruntreuungsstreit
Nicht um medizinische Fragen geht

es beim Anklagepunkt, der Malm eine
Landesverweisung einbringen könnte
(siehe dazu Artikel rechts). Schon bei
seiner Praxis in Rudolfstetten, die 2014
in Konkurs ging, hat er laut Staatsan-
waltschaft 72 000 Franken an Quellen-
steuern nicht abgeliefert. Beim Ärzte-
zentrum Mutschellen, das derzeit in Li-
quidation ist, waren es 226 000 Fran-
ken. Dazu kommen AHV- und IV-Bei-
träge von knapp 400 000 Franken,
sowie Arbeitnehmer-Beiträge für die
berufliche Vorsorge von rund 290 000
Franken, die er nicht zahlte. Stattdes-
sen habe Malm damit in einem Anflug
von Grössenwahn die überrissene Ex-
pansion des Ärztezentrums finanziert.
Er habe die Gelder als finanzielle Ma-
növriermasse betrachtet und sei früher
in Deutschland wegen ähnlicher Delik-
te bereits mehrfach bestraft worden.

Verteidiger Kuhn erwiderte, die Vor-
strafen stammten aus der Zeit um die
Jahrtausendwende und dürften heute

keine Rolle mehr spielen. Malm habe
die Beiträge zurückbehalten, weil sei-
ner Praxis die Liquidität gefehlt habe.
In der ersten Praxis seien die Beiträge
grundsätzlich weitergeleitet worden –
als zwei Ärzte im «Kassensturz» eine
Kampagne gegen ihn losgetreten und
die Bank ihm einen Kredit gekündigt
habe, sei ein unerwarteter finanzieller
Engpass eingetreten. Er sei überzeugt
gewesen, dass sich die finanzielle Lage
bessern würde und er die Beiträge spä-
ter nachzahlen könne. Kuhn hielt wei-
ter fest, die Nicht-Weiterleitung der
Quellensteuern sei mit einem früheren
Strafbefehl schon erledigt, Malm dürfe
dafür nicht nochmals bestraft werden.

Die Misswirtschaftsfrage
Ingo Malm hätte nach einer Betrei-

bung des Kantons wegen ausstehender
Quellensteuern spätestens im Dezem-
ber 2015 erkennen müssen, dass seiner
Praxis die Überschuldung drohe, sagte
der Staatsanwalt weiter. Statt eine Zwi-
schenbilanz zur finanziellen Situation
zu erstellen und einem Revisor vorzu-
legen, habe Malm expandiert, weitere
Ärzte eingestellt, die Praxis ausgebaut
und die finanzielle Situation so noch
verschlimmert. Insgesamt dürfte sich
nach dem Konkurs ein Schuldenberg
von 4 bis 5 Millionen Franken ergeben.

Verteidiger Kuhn bemerkte zum Vor-
wurf der Misswirtschaft, es sei kaum
möglich, eine Firma ohne Risiko zu füh-
ren. Malm sei wohl kein begnadeter Un-
ternehmer, aber auch die Swissair sei in
Konkurs gegangen, ohne dass Manager
verurteilt worden seien. Malm habe kei-
neswegs grössenwahnsinnige Ausbau-
pläne verfolgt, seine Praxis sei auch
nicht überschuldet gewesen, vielmehr
hätten flüssige Mittel gefehlt. Auf keinen
Fall habe Malm sich der Misswirtschaft
schuldig gemacht, sagte Kuhn.

Wo das Gericht das Verhalten des
Angeklagten einordnet – näher bei vier
Jahren Haft und Landesverweis, oder
eher bei Freispruch und Genugtuung –
will Gerichtspräsident Raimond Cor-
boz innerhalb der nächsten rund drei
Wochen schriftlich bekannt geben.

VON FABIAN HÄGLER

Polizisten, die bei ihm im
Januar 2018 eine Hausdurch-
suchung durchführten, hat
Ingo Malm übel beschimpft.
Er betitelte sie gemäss der
Anklageschrift als «illegales
Überfallkommando» und
«politisch motivierte Huren
der Justiz», später folgten
Bezeichnungen wie «Arschlö-
cher, dumme Staatsbeamte,
Vollpfosten, Taugenichtse
und Nazis». Malm räumte
vor Gericht ein, dass er laut
geworden sei und auch heftig
geschimpft habe, an einzelne
Ausdrücke könne er sich aber
nicht mehr erinnern. Er habe
sich inzwischen bei allen vier
Polizisten entschuldigt, fügte
der Beschuldigte hinzu.
Sein Verteidiger André Kuhn
sagte, der Anklagepunkt der
Beschimpfung werde grund-
sätzlich anerkannt. Allerdings
sei für Malm keine Bestrafung
mehr nötig, weil er sich inzwi-
schen entschuldigt habe.
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Der Angeklagte Ingo Malm gestern in Bremgarten, wo ihm der Prozess gemacht wurde.

AARGAU 11

Die Aargauische Industrie- und Han-
delskammer (AIHK) blickt auf ein er-
folgreiches Jahr zurück. Die Aargauer
Unternehmen sind mehrheitlich zufrie-
den. Die Mitgliederzahl ist leicht ange-
stiegen, die Finanzen sind stabil. Die re-
levantesten Abstimmungen sind im Sin-
ne der AIHK ausgefallen. «Warum so
viel Drama, wenn es uns doch eigent-
lich gut geht?», fragte AIHK-Präsidentin
Marianne Wildi gestern in ihrer Begrüs-
sungsrede an der Generalversammlung
im Trafo Baden.

Die Antwort gab sie sich gleich sel-
ber. Es ist Wahljahr. Die Wahlen seien
die nächste grosse Herausforderung.
«Wir haben die Chance, dass der Kan-
ton Aargau wieder von zwei bürgerli-
chen Ständeräten repräsentiert wird»,
sagte Wildi. «Und diese Chance sollten
wir packen!»

Die AIHK empfiehlt für die beiden
Sitze gleich drei Kandidierende: Mari-
anne Binder (CVP), Thierry Burkart
(FDP) und Hansjörg Knecht (SVP). An
geeigneten Köpfen mangelt es also
nicht. Um zwei von ihnen auch ins
Stöckli zu bringen, braucht es aber
mehr. Es genüge nicht, zusammenzu-

kommen und sich gegenseitig auf die
Schultern zu klopfen, sagte Wildi. Es
gehe um eine echte Zusammenarbeit.
Darum, sich zusammenzuraufen, auch
wenn man nicht bei allen politischen
Themen einer Meinung sei. «Nur wenn
die Wirtschaft mit einer Stimme
spricht, können wir Erfolg haben.»

Aufruf, sich zu engagieren
Es gelte, zu akzeptieren, dass die po-

litischen Anliegen der grossen, multina-
tionalen Konzerne manchmal anders
aussehen, als jene der binnenwirt-
schaftlichen Firmen. «Auch hier müs-
sen wir den Mittelweg finden», sagte
Wildi. Zusammenstehen heisse für sie,
gegenseitiges Verständnis zu haben
und auf Extreme zu verzichten.

Natürlich werde sich die Industrie-
und Handelskammer auch zu den

Nationalratswahlen äussern. Dies aller-
dings zu einem späteren Zeitpunkt, so
Wildi. Es gehe jetzt darum, die Wei-
chen für die Ständeratswahlen zu stel-
len. Darum, was Wirtschaftsvertreter
und -verband tun können.

Die AIHK-Präsidentin rief Kaderper-
sonen dazu auf, sich in der Zivilgesell-
schaft zu engagieren. Denn: «Wir müs-
sen zur Kenntnis nehmen, dass es tat-
sächlich eine gewisse Entfremdung zwi-
schen Eliten und einem Teil der übri-
gen Gesellschaft gibt.» Jede Kaderper-
son, die sich engagiere, helfe, diesen
Graben zuzuschütten.

Dank an den Geschäftsführer
Der offizielle Teil der Generalver-

sammlung war schnell abgehandelt.
Die Mitglieder genehmigten ohne Dis-
kussion und ohne Gegenstimme den
Jahresbericht, die Jahresrechnung, den
Mitgliederbeitrag und den Voranschlag
für 2020. So blieb der Präsidentin ge-
nug Zeit für eine kleine Überraschung.

Sie habe etwas mitgebracht, sagte
Wildi. Es sei wahnsinnig lang, wenn sie
das jetzt vorlesen würde. Es sei ein Por-
trät von jemandem, der seit 32 Jahren
für die Handelskammer arbeite, der
seit 14 Jahren Geschäftsführer der Han-
delskammer sei. Ein Porträt von jeman-
den, den sie persönlich sehr schätze.
Deshalb bedaure sie, dass er sich ent-
schlossen habe, aufzuhören. Sie über-
gab Geschäftsleiter Peter Lüscher zum
Dank ein Bild, das ihn auch nach seiner
Pensionierung noch an die Zeit bei der
Industrie- und Handelskammer erin-
nern soll. Lüscher freute sich und stell-
te klar, dass er jetzt aber zuerst noch
ein halbes Jahr weitermache.

Aargauer Unternehmen sind mit
dem Geschäftsjahr zufrieden
Wirtschaft An der GV der In-
dustrie- und Handelskammer
hat Präsidentin Marianne
Wildi über die Wahlen
gesprochen und ihr Rezept
verraten, wie die Bürgerlichen
ihre Chance nutzen können.

VON NOEMI LEA LANDOLT
«Nur wenn die
Wirtschaft mit einer
Stimme spricht,
können wir Erfolg
haben.»
Marianne Wildi Präsidentin AIHK

ZOFINGER TAGBLATT 
FREITAG, 7. JUNI 2019
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